
Anlage 1 
 

Hinweise zur Darstellung in der Synopse: 
 
Die linke Spalte gibt die derzeit gültige Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der 
Gemeinde Eitorf vom 21.12.2010 wieder. Rechts finden Sie den Entwurf der 4. Änderung. 
 
 
 
 

Altfassung 
 

Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Eitorf (Abwas-
serbeseitigungssatzung) vom 21.12.2010, in der Fassung 

der 3. Änderung vom 14.07.2021 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeine Eitorf umfasst unter 

anderem das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln des im Gemeindegebiet anfallenden Ab-
wassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. 
Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondere  
 
1.  die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grund-

stücken, deren Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbu-
ches durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergän-
zungssatzung begründet worden ist,  

 

 
Entwurf 

 
Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Eitorf (Abwas-
serbeseitigungssatzung) vom 21.12.2010, in der Fassung 

der 4. Änderung vom ... 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Satz 1 - 2 unverändert 

 
 
 
 
 
 
1. unverändert 
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2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des 
Gemeindegebietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung 
und Fortschreibung von Plänen nach § 58 Abs. 1 LWG NRW, 

 
 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernom-

menen Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwas-
serbeseitigung anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsge-
mäße Verwertung oder Beseitigung,  

 
4. die Einrichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die 

Anpassung der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 
2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen der §§ 54-
61 WHG und des § 56 LWG NRW,  

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallen-

den Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsge-
mäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG); 
hierfür gilt die gesonderte Satzung der Gemeinde Eitorf über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinklär-
anlagen, abflusslose Gruben) in der jeweils gültigen Fassung, 

 
 
6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzep-

tes nach Maßgabe des § 47 LWG NRW 
 

Absätze 2 bis 3 unverändert 
 
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten:  
 

Nr. 1 bis 9 unverändert 

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des 
Gemeindegebietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung 
und Fortschreibung von Plänen nach § 57 Abs. 1 Sätze 4 und 5 
LWG NRW, 
 

3. unverändert 
 
 
 
 

4. unverändert 
 
 
 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallen-

den Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsge-
mäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG 
i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); hierfür gilt die ge-
sonderte Satzung der Gemeinde Eitorf über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abfluss-
lose Gruben) in der jeweils gültigen Fassung, 
 

6. unverändert 
 
 
Absätze 2 bis 3 unverändert 
 
 

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten:  
 

Nr. 1 bis 9 unverändert 
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10. Druckentwässerungsnetz:  

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungs-
netze, in denen der Transport von Abwasser einer Mehrzahl von 
Grundstücken durch von Pumpen erzeugten Druck erfolgt. Die 
Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch 
notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes. Sie sind 
jedoch Bestandteil der Hausanschlussleitung, die nicht zur öffent-
lichen Abwasseranlage gehört.  

 
11. Abscheider:  

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeits-
abscheider, Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die 
das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseran-
lage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern.  

 
12. Anschlussnehmer:  

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an 
die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 
gilt entsprechend.  

 
 
 

13. Indirekteinleiter:  
Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in 
die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelan-
gen lässt (vgl. § 58 WHG). 
 
 

14. Grundstück:  
Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch je-
der zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so kann die Gemeinde für jede dieser 

 
10. Druckentwässerungsnetz:  

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungs-
netze, in denen der Transport von Abwasser einer Mehrzahl von 
Grundstücken durch von Pumpen oder Kompressoren erzeug-
ten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind 
regelmäßig technisch notwendige Bestandteile des jeweiligen 
Gesamtnetzes. Sie sind jedoch Bestandteil der Hausanschluss-
leitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört.  

 
11. unverändert 

 
 
 
 
 

12. Anschlussnehmerin bzw. Anschlussnehmer: 
Anschlussnehmerin bzw. Anschlussnehmer ist die Eigentü-
merin bzw. der Eigentümer als Nutzungsberechtigte/Nut-
zungsberechtigter eines Grundstücks, das an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entspre-
chend.  

 
13. Indirekteinleiterin bzw. Indirekteinleiter:  

Indirekteinleiterin bzw. Indirekteinleiter ist diejenige An-
schlussnehmerin bzw. derjenige Anschlussnehmer, die bzw. 
der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder 
sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 

 
14. unverändert 
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Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vor-
schriften dieser Satzung verlangen. 
 

 
§ 3  

Anschlussrecht 
 

Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Eitorf liegenden Grund-
stücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berech-
tigt, von der Gemeinde den Anschluss seines Grundstücks an die beste-
hende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
 

§ 4  
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, 

die an eine betriebsfertige und aufnahmefähige öffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öf-
fentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks 
oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasser-
leitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grund-
stücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein un-
mittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher eine öf-
fentliche Abwasserleitung verlegt ist. Die Gemeinde kann den An-
schluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öf-
fentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 
 

(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die zustän-
dige Behörde unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 
LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Ge-
meinde auf den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat. 
Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit er-
klärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu 
tragen. 

 
 
 
 

§ 3  
Anschlussrecht 

 
Jede Eigentümerin bzw. jeder Eigentümer eines im Gebiet der Ge-
meinde Eitorf liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkun-
gen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den Anschluss sei-
nes Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu ver-
langen (Anschlussrecht). 
 

§ 4  
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die zustän-
dige Behörde unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 
LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Ge-
meinde auf die private Grundstückseigentümerin bzw. den 
privaten Grundstückseigentümer übertragen hat. Dieses gilt 
nicht, wenn sich die Grundstückseigentümerin bzw. der 
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(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der 

Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist und die Abwasserbeseiti-
gungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen Dritten 
übertragen worden ist. 
 

 
§ 5  

Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das 
Niederschlagswasser. 
 

(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstü-
cken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung des Niederschlags-
wassers gemäß § 53 Absatz 3 a Satz 1 LWG dem Eigentümer 
des Grundstücks obliegt. 

 
 
 

§ 6  
Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der An-
schlussnehmer vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und 
unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den Bau und den 
Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf sei-
nem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 
 
 
 

Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss ver-
bundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 

§ 5  
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) unverändert 

 
 

(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstü-
cken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung des Niederschlags-
wassers gemäß § 49 Absatz 4 LWG NRW der Eigentümerin 
bzw. dem Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderwei-
tig Dritten zugewiesen ist. 

 
 

§ 6  
Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat die An-
schlussnehmerin bzw. der Anschlussnehmer vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen 
Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Ab-
wasseranlagen das Recht, das auf ihrem bzw. seinem Grundstück an-
fallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benut-
zungsrecht). 
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§ 7  
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
 

(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Ab-
wässer nicht eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe  
 

Nr. 1 bis 6 unverändert 
 

(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht ein-
geleitet werden:  
 

Nr. 1 bis 6 unverändert 
 

7. Inhalte von Chemietoiletten;  
 
 
 

Nr. 8 bis 16 unverändert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absätze 3 bis 7 unverändert 
 

§ 7  
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
 

(1) Satz 1 unverändert 
 
 

Nr. 1 bis 6 unverändert 
 

(2) Satz 1 unverändert 
 
 

Nr. 1 bis 6 unverändert 
 

7. Inhalte von Chemietoiletten, soweit dieses im Einzelfall 
nicht durch die Gemeinde schriftlich zugelassen wor-
den ist, 
 
Nr. 8 bis 16 unverändert 
 
Folgende Nummern werden neu eingefügt: 
 

17. Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von Erd-
wärme, soweit dieses im Einzelfall nicht durch die Ge-
meinde schriftlich zugelassen worden ist, 

18. Flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind, 
19. Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher, sonstige 

Feuchttücher und andere Materialien, die sich nicht 
zersetzen und deshalb in der öffentlichen Abwasser-
anlage zu Betriebsstörungen z.B. an Pumpwerken 
führen können. 

 
Absätze 3 bis 7 unverändert 

 



Seite 7 von 19 
 
 

(8) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche 
Befreiungen von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, 
wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtige Härte für den Ver-
pflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befrei-
ung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde auf 
Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sons-
tiges Wasser wie z. B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG) der 
Abwasseranlage zugeführt werden. Der Indirekteinleiter hat sei-
nem Antrag die von der Gemeinde verlangten Nachweise beizu-
fügen.  

 
 

Absätze 9 bis 10 unverändert 
 
 

§ 8  
Abscheideanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- 

Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Ein-
leitung in die öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Ab-
scheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häus-
liches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn die Gemeinde im 
Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  
 

(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Ge-
meinde eine Vorbehandlung (Vorreinigung) auf dem Grundstück 
des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu 
betreibenden Abscheide- oder sonstigen Vorbehandlungsanlage 
angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Nieder-
schlagswassers für die Gemeinde eine Pflicht zur Vorbehandlung 
nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. 2004, S. 
583 ff), auslöst. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt auch 

(8) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche 
Befreiungen von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, 
wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtige Härte für die Ver-
pflichtete bzw. den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öf-
fentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Insbeson-
dere kann die Gemeinde auf Antrag zeitlich befristet und jeder-
zeit widerrufbar zulassen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser 
und sonstiges Wasser wie z. B. wild abfließendes Wasser (§ 37 
WHG) der Abwasseranlage zugeführt wird. Die Indirekteinleite-
rin bzw. der Indirekteinleiter hat seinem dem Antrag die von der 
Gemeinde verlangten Nachweise beizufügen.  

 
Absätze 9 bis 10 unverändert 

 
 

§ 8  
Abscheideanlagen 

 
(1) unverändert  

 
 
 
 

 
 
 

(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Ge-
meinde eine Vorbehandlung (Vorreinigung) auf dem Grundstück 
der Anschlussnehmerin bzw. des Anschlussnehmers in einer 
von ihr oder ihm zu errichtenden und zu betreibenden Ab-
scheide- oder sonstigen Vorbehandlungsanlage angeordnet wer-
den, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers 
für die Gemeinde eine Pflicht zur Vorbehandlung nach dem sog. 
Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. 2004, S. 583 ff), auslöst. 
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für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in 
die öffentliche Abwasseranlage einleiten.  
 
 

(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und 
von Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 
9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer durch 
ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Maschenweite 
von 2 mm geführt werden.  
 
Absätze 4 bis 5 unverändert 

 
 

§ 9  
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkun-

gen in dieser Satzung verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung 
der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf 
dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang) 
 

(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkung in die-
ser Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück an-
fallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) 
in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungs-
zwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW zu erfüllen.  
 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in 
§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzun-
gen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser 
vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Ge-
meinde nachzuweisen.  

Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt auch für Straßenbau-
lastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einleiten.  
 

(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und 
von Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 
9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 müssen durch die Anschlussnehmerin 
bzw. den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem 
mit einer maximalen Maschenweite von 6 mm geführt werden.  
 
Absätze 4 bis 5 unverändert 

 
 

§ 9  
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist sind vorbehaltlich der Einschrän-

kungen in dieser Satzung verpflichtet, sein ihr Grundstück in Er-
füllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW 
an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Ab-
wasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang) 
 

(2) Die Anschlussnehmerin bzw. der Anschlussnehmer ist vorbe-
haltlich der Einschränkung in dieser Satzung verpflichtet, das ge-
samte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutz-
wasser und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseran-
lage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwasserüber-
lassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen.  
 

(3) unverändert 
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(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraus-

setzungen ist das häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen 
Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und 
dieser zuzuführen.  
 

(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Nie-
derschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 
2 und 3 dieser Satzung.  
 
 

(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das 
Schmutz- und das Niederschlagswasser den jeweils dafür be-
stimmten Anlagen zuzuführen.  
 

(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung 
der baulichen Anlage an die öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach § 14 Absatz 1 
ist durchzuführen.  
 

(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer bau-
lichen Anlage, so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten 
anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung o-
der Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, 
dass das Grundstück angeschlossen werden kann. 
 

 
 

§ 10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutz-

wasser 
 

(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- 
und Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise 
befreit werden, wenn ihm die Abwasserbeseitigungspflicht durch 

 
(4) unverändert 

 
 
 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der 

Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW auch für 
das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 
Absätze Absatz 2 und 3 dieser Satzung.  
 

(6) unverändert 
 
 
 

(7) unverändert 
 
 
 
 

(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer bau-
lichen Anlage, so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten 
anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung o-
der Mitteilung an die Anschlussberechtigte bzw. den An-
schlussberechtigten angezeigt wurde, dass das Grundstück an-
geschlossen werden kann. 

 
 

§ 10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutz-

wasser 
 

(1) Die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentü-
mer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für 
Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ihr 
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die zuständige Behörde ganz oder teilweise übertragen worden 
ist. 

 
 

(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwas-
sers um Schmutzwassergebühren zu sparen, begründet keinen 
Anspruch auf Befreiung. 

 
 

§ 11  
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem 
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, so hat er dies der Ge-
meinde anzuzeigen. Die Gemeinde verzichtet in diesem Fall auf die 
Überlassung des verwendeten Niederschlagwassers gemäß § 49 Abs. 4 
Satz 3 LWG NRW, wenn die Ordnungsgemäße Verwendung des Nieder-
schlagwassers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an 
die öffentliche Abwasseranlage besteht, so dass eine Überschwemmung 
von Nachbar-Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlos-
sen werden kann. Ein Verzicht auf die Abwasserüberlassung kommt nur 
bei solchen Grundstücken in Betracht, die bereits an die öffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossen sind. 
 
 
 

§ 12  
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Gemeinde aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-

den die Entwässerung mittels eines Druckentwässerungsnetzes 
durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten auf sei-
nem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwäs-
serung ausreichend bemessenen Druckpumpe sowie die dazu-
gehörige Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, 

bzw. ihm die Abwasserbeseitigungspflicht durch die zuständige 
Behörde ganz oder teilweise übertragen worden ist. Die Übertra-
gung ist nachzuweisen. 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 

§ 11  
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstücksei-
gentümer die Nutzung des auf seinem dem Grundstück anfallenden Nie-
derschlagswassers, so hat sie bzw. er dies der Gemeinde anzuzeigen. 
Die Gemeinde verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwen-
deten Niederschlagwassers gemäß § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW, wenn 
die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagwassers auf dem 
Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an die öffentliche Abwas-
seranlage besteht, so dass eine Überschwemmung von Nachbargrund-
stücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann. Ein 
Verzicht auf die Abwasserüberlassung kommt nur bei solchen Grundstü-
cken in Betracht, die bereits an die öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen sind. 
 
 

§ 12  
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Gemeinde aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-

den die Entwässerung mittels eines Druckentwässerungsnetzes 
durch, hat die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstück-
seigentümer auf ihre oder seine Kosten auf seinem Grundstück 
einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung ausrei-
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zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebenen-
falls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, Aus-
führung, Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, der 
Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung trifft die Ge-
meinde.  

 
 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem geeigne-
ten Fachunternehmer einen Wartungsvertrag abzuschließen, der 
eine Wartung der Druckpumpe entsprechend den Angaben des 
Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der Gemeinde 
bis zur Abnahme der Druckleitung, des Pumpenschachtes und 
der Druckpumpe vorzulegen. Für bereits bestehende Druckpum-
pen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach In-
krafttreten dieser Bestimmung vorzulegen.  
 
 
Absätze 3 bis 4 unverändert 

 
 

§ 13  
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
Absätze 1 und 2 unverändert 
 

(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwas-
ser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablauf-
stellen unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die Straßen-
oberkante) durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die 
Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein. 
 
 
 
 

chend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druck-
leitung bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu 
unterhalten, instand zu halten und gegebenenfalls zu ändern und 
zu erneuern. Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemes-
sung und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der 
dazugehörigen Druckleitung trifft die Gemeinde.  

 
(2) Die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentü-

mer ist verpflichtet, mit einem geeigneten Fachunternehmen ei-
nen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der 
Druckpumpe entsprechend den Herstellerangaben sicherstellt. 
Der Wartungsvertrag ist der Gemeinde bis zur Abnahme der 
Druckleitung, des Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzu-
legen. Für bereits bestehende Druckpumpen ist der Wartungs-
vertrag innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Be-
stimmung vorzulegen.  
 
Absätze 3 bis 4 unverändert 

 
 

§ 13  
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
Absätze 1 und 2 unverändert 
 

(3) Die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentü-
mer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen 
Kanal zu schützen. Hierzu hat sie bzw. er Ablaufstellen unterhalb 
der Rückstauebene (in der Regel die Straßenoberkante) durch 
funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Diese Pflicht zum 
Einbau einer Rückstausicherung gilt für alle Grundstücke, 
d.h. auch für solche Grundstücke, bei denen in der Vergan-
genheit noch keine Rückstausicherung eingebaut worden ist 
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(4)  Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten 
Grundstück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten 
Kontrollschacht auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (§ 60 WHG) 
einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grund-
stückseigentümer zum nachträglichen Einbau eines Kontroll-
schachtes verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung erneuert o-
der verändert. In Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grund-
stückseigentümers von der Errichtung eines Kontrollschachtes 
außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Der Kontroll-
schacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine 
Überbauung oder Bepflanzung des Kontrollschachtes ist unzuläs-
sig.  
 
 
 

(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der 
Anschlussleitungen bis zum Kontrollschacht sowie die Anzahl, 
Lage, lichte Weite und technische Ausführung der Kontroll-
schächte bestimmt die Gemeinde.  
 

(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die 
laufende Unterhaltung der haustechnischen Abwasseranlagen so-
wie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden Grund-
stück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. 
Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu 
erstellen.  
 
 

(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle 
zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Gemeinde von dem 
Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung 

oder satzungsrechtlich hätte bereits eingebaut werden müs-
sen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein. 

 
(4)  Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten 

Grundstück hat die Grundstückseigentümerin bzw. der Grund-
stückseigentümer einen geeigneten Kontrollschacht auf seinem 
dem Grundstück außerhalb des Gebäudes nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik (§ 60 WHG, § 56 Abs. 1 LWG 
NRW) einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist die 
Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentümer 
zum nachträglichen Einbau eines Kontrollschachtes verpflichtet, 
wenn sie bzw. er die Anschlussleitung erneuert oder verändert. 
In Ausnahmefällen kann auf Antrag der Grundstückseigentü-
merin bzw. des Grundstückseigentümers von der Errichtung ei-
nes Kontrollschachtes außerhalb des Gebäudes abgesehen wer-
den. Der Kontrollschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu 
öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des Kontroll-
schachtes ist unzulässig.  
 

(5) unverändert 
 
 
 
 

(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie 
die laufende Unterhaltung der haustechnischen Abwasseranla-
gen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden 
Grundstück führt die Grundstückseigentümerin bzw. der 
Grundstückseigentümer auf ihre oder seine Kosten durch. Die 
Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu er-
stellen.  
 

(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle 
zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Gemeinde von der 
Grundstückseigentümerin bzw. dem Grundstückseigentümer 
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des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage 
verlangen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 
 
 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine ge-

meinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die Benutzungs- 
und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch abzusichern. 
Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienstbarkeit ist 
durch einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen  
 
 

(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseran-
lage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorge-
nommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der 
Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen 
späteren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine 
Kosten vorzubereiten. 
 

 
 

§ 14  
Zustimmungsverfahren 

 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vor-

herigen Zustimmung der Gemeinde. Diese ist rechtzeitig, spätes-
tens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der Anschlussar-
beiten schriftlich zu beantragen. 
 

(2) Der Antrag hat neben dem ausgefüllten Antragsformular u.a. eine 
zeichnerische, maßstäbliche Darstellung zu enthalten, aus der 
Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der An-
schlussleitungen sowie die Lage der Kontrollschächte hervor-
geht. Er ist vom Anschlussnehmer unterschrieben in zweifacher 
Ausfertigung bei der Gemeinde einzureichen.  

zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den Ein-
bau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten 
trägt die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstücksei-
gentümer. 
 

(8) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasser-
anlage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vor-
genommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat die 
Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentümer 
auf seinem dem Grundstück Anlagen für einen späteren An-
schluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf ihre bzw. seine 
Kosten vorzubereiten. 
 

 
§ 14  

Zustimmungsverfahren 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) Der Antrag hat neben dem ausgefüllten Antragsformular u.a. eine 
zeichnerische, maßstäbliche Darstellung zu enthalten, aus der 
Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der An-
schlussleitungen sowie die Lage der Kontrollschächte hervor-
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(3) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes 
hat der Anschlussnehmer spätestens eine Woche vor der Außer-
betriebnahme des Anschlusses der Gemeinde mitzuteilen. Die 
Anschlussleitung ist durch den Anschlussnehmer zu sichern. 
Diese Arbeiten kann auch die Gemeinde auf Kosten des An-
schlussnehmers durchführen.  

 
 

(4) Spätestens eine Woche vor Beginn der auf Dauer angelegten Be-
nutzung der öffentlichen Abwasseranlage hat der Anschlussneh-
mer diese der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. 

 
 
 

§ 15  
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasser-

leitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwas-
seranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW 2020). Private Abwasserleitungen sind gemäß 
den §§ 60, 61 WHG so zu errichten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. 
Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwas-
serüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Ge-
meinde Eitorf.  
 

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitun-
gen dürfen nur durch anerkannte Sachkundige durchgeführt wer-
den.  
 

geht. Er ist von der Anschlussnehmerin bzw. dem Anschluss-
nehmer unterschrieben in zweifacher Ausfertigung bei der Ge-
meinde einzureichen.  
 

(3) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes 
hat die Anschlussnehmerin bzw. der Anschlussnehmer spätes-
tens eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses 
der Gemeinde mitzuteilen. Die Anschlussleitung ist durch die An-
schlussnehmerin bzw. den Anschlussnehmer zu sichern. Diese 
Arbeiten kann auch die Gemeinde auf Kosten der Anschluss-
nehmerin bzw. des Anschlussnehmers durchführen.  
 

(4) Spätestens eine Woche vor Beginn der auf Dauer angelegten Be-
nutzung der öffentlichen Abwasseranlage hat die Anschluss-
nehmerin bzw. der Anschlussnehmer diese der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen. 
 

 
§ 15  

Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasser-
leitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwas-
seranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW 2020). Private Abwasserleitungen sind gemäß 
den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW so zu errichten, zu 
unterhalten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG NRW gegenüber der Gemeinde Eitorf.  
 

(2) unverändert 
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(3) Im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitun-
gen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit 
diesem vermischten Niederschlagswassereinschließlich ver-
zweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Boden-
platte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteige-
schächte oder Inspektionsöffnungen sind zu prüfen. Ausgenom-
men von der Prüfpflicht sind Abwasserleitungen, die zur alleini-
gen Ableitung von Niederschlagswasserdienen und Leitungen, 
die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt wird.  
 

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zu-
stands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw 
NRW 2020. Der Eigentümer des Grundstücks bzw. der Erbbau-
berechtigte hat private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser 
führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Ände-
rung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionsfä-
higkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für beste-
hende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 
2 bis 5 SüwVO Abw NRW 2020.  
 
 

(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.  
 

(6) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Be-
scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2020 zu do-
kumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 
2 SüwVO Abw NRW 2020 genannten Anlagen beizufügen. Diese 
Bescheinigung nebst Anlagen ist der Gemeinde Eitorf durch den 
Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten unverzüglich 
nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen.  

 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zu-

stands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw 
NRW 2020. Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Grund-
stücks bzw. die bzw. der Erbbauberechtigte hat private Abwas-
serleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung o-
der nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sach-
kundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die 
Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen er-
geben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 2 bis 5 SüwVO Abw NRW 
2020.  
 

(5) unverändert 
 
 

(6) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Be-
scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2020 zu do-
kumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 
2 SüwVO Abw NRW 2020 genannten Anlagen beizufügen. Diese 
Bescheinigung nebst Anlagen ist der Gemeinde Eitorf durch die 
Grundstückseigentümerin bzw. den Grundstückseigentümer 
oder die bzw. den Erbbauberechtigten unverzüglich nach Erhalt 
vom Sachkundigen vorzulegen.  
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Absätze 7 bis 8 unverändert 

 
 

§ 16  
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) Die Gemeinde führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren 

Beschaffenheit erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht.  
 

(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Ge-
meinde mit dem Antrag nach § 14 Absatz 1 die abwassererzeu-
genden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden An-
schlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirektein-
leiter der Gemeinde Auskunft über die Zusammensetzung des 
Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Ab-
wassers zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige 
Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW 
handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbe-
scheides der zuständigen Wasserbehörde. Soweit es sich um ge-
nehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 
WHG und § 58 LWG NRW handelt, genügt in der Regel die Vor-
lage des Genehmigungsbescheides der zuständigen Wasserbe-
hörde. 
 

 
§ 17  

Abwasseruntersuchungen 
 

(1) Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Sie bestimmt die Ent-
nahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 
 
 

 
Absätze 7 bis 8 unverändert 

 
 

§ 16  
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) unverändert 

 
 

(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Ge-
meinde mit dem Antrag nach § 14 Absatz 1 die abwassererzeu-
genden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden An-
schlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat die Indirek-
teinleiterin bzw. der Indirekteinleiter der Gemeinde Auskunft 
über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall 
und die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen. Soweit es 
sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im 
Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW handelt, genügt in 
der Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zu-
ständigen Wasserbehörde. Soweit es sich um genehmigungs-
pflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 WHG und § 58 
LWG NRW handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Geneh-
migungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde. 

 
 

§ 17  
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) unverändert 
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(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, 
falls sich herausstellt, dass ein Verstoß gegen die Benutzungs-
bestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 

 
 

§ 18  
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW 

i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflichtet, der Gemeinde auf Verlan-
gen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte 
über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranla-
gen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 
 
 

(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Ge-
meinde unverzüglich zu benachrichtigen, wenn  
 
 

Nr. 1 bis 5 unverändert 
 

(3) Bedienstete der Gemeinde und Beauftragte der Gemeinde mit 
Berechtigungsausweis sind berechtigt, die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfüllung 
der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Voll-
zug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten haben das Betreten von Grundstücken und 
Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen 
auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Be-
tretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 LWG NRW auch für 
Anlagen zur Ableitung von Abwasser, dass der Gemeinde zu 
überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten sind zu beach-
ten. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW 
auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Gemeinde 

(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt die Anschlussnehme-
rin bzw. der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein 
Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung 
vorliegt. 

 
 

§ 18  
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Die Grundstückseigentümerin bzw. der Grundstückseigentü-

mer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG 
verpflichtet, der Gemeinde auf Verlangen die für den Vollzug die-
ser Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand 
der haustechnischen Abwasseranlagen und der Hausanschluss-
leitung zu erteilen. 
 

(2) Die Anschlussnehmerin bzw. der Anschlussnehmer und die 
Indirekteinleiterin bzw. der Indirekteinleiter haben die Ge-
meinde unverzüglich zu benachrichtigen, wenn  
 

Nr. 1 bis 5 unverändert 
 

(3) Bedienstete der Gemeinde und Beauftragte der Gemeinde mit 
Berechtigungsausweis sind berechtigt, die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfüllung 
der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Voll-
zug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümerinnen, Ei-
gentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von 
Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu 
allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu 
gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 
LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, 
dass der Gemeinde zu überlassen ist. Die Grundrechte der 
Verpflichteten sind zu beachten. Das Betretungsrecht gilt nach 
§ 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung 



Seite 18 von 19 
 
 

zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unverletz-
lichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbeson-
dere bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 
LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt. 

 
 
 

§ 19  
Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine 

ordnungsgemäße Benutzung der haustechnischen Abwasseran-
lagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften 
für alle Schäden und Nachteile, die der Gemeinde infolge eines 
mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung 
der haustechnischen Abwasseranlagen oder infolge einer sat-
zungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ent-
stehen.  
 
 

(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Gemeinde von 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.  
 

(3) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt 
hervorgerufen werden. Sie haftet auch nicht für Schäden, die 
dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausiche-
rungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktio-
nieren. 
 

 
 
 
 
 

von Abwasser, das der Gemeinde zu überlassen ist. Die Grund-
rechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Frei-
heit der Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 
14 GG (Eigentum) sind insbesondere bezogen auf die Abwasser-
überlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG 
NRW eingeschränkt. 

 
 

§ 19  
Haftung 

 
(1) Die Anschlussnehmerin bzw. der Anschlussnehmer und die In-

direkteinleiterin bzw. der Indirekteinleiter haben für eine ord-
nungsgemäße Benutzung der haustechnischen sowie privaten 
Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sor-
gen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Gemeinde 
infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidri-
gen Benutzung der haustechnischen sowie privaten Abwasser-
anlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öf-
fentlichen Abwasseranlage entstehen.  
 

(2) In gleichem Umfang hat die bzw. der Ersatzpflichtige die Ge-
meinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 
 

(3) unverändert 
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§ 20  
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grund-

stückseigentümer ergeben, gelten entsprechend für Erbbaube-
rechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Be-
rechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen 
und Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 
 
 

(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung 
für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für 
jeden, der  
 

Nr. 1 bis 2 unverändert 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 21  
Beiträge und Gebühren 

 
unverändert 

 
 

§ 22  
Ordnungswidrigkeiten 

 
Absätze 1 bis 2 unverändert 
 

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 

 

§ 20  
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grund-

stückseigentümerinnen bzw. Grundstückseigentümer erge-
ben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte sowie für die Trä-
ger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 
 

(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung 
für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für 
jede bzw. jeden, die bzw. der  

 
Nr. 1 bis 2 unverändert 
 

(3) unverändert 
 
 

§ 21  
Beiträge und Gebühren 

 
unverändert 

 
 

§ 22  
Ordnungswidrigkeiten 

 
Absätze 1 bis 2 unverändert 
 

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 123 
Abs. 4 LWG NRW mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet 
werden. 

 
 


